Diözesane Rahmenordnung: Liturgische Sonntagsfeier ohne Priester 

Aus: Linzer Diözesanblatt 140 (1994-Nr.1)

Die Rahmenordnung für die Diözese Linz wurde von der Liturgiekommission er​arbeitet unter Einbeziehung der Richtlinien der Österreichischen Bi​schofskonferenz von 1984 und 1992, des Römischen Direktoriums von 1988 und nach Überlegen der anstehenden Fragen im Rahmen einer diözesanen Fachtagung im Oktober 1992. 

Die Rahmenordnung setzt Akzente, die als theologisch verantwortbar und der pastoralen Situation angemessen erachtet werden können. In der Diözese Linz ist sie verbindlich.
I.
Die Sorge der Kirche um den christlichen Sonntag und die sonntägliche Eucharistie 

Der Sonntag ist der Tag der Auferstehung Jesu Christi. Die entsprechende Feier dafür ist die Eucharistie, weil in ihr der Tod und die Auferstehung Jesu unter den Zeichen von Brot und Wein gefeiert werden. Deshalb haben sich die Christen von Anfang an am er​sten Tag der Woche zur Eucharistie versammelt, um das Wort Gottes zu hören und das Brot zu brechen. Der Feier des Auferstehungstages entspricht auch die Sonntagsruhe. Durch sie gewinnt der Mensch Abstand vom Alltag. So kann er den Sinn seines Lebens besser begreifen.

Weil die Eucharistie wegen Priestermangels nicht mehr in jeder Pfarre allsonntäglich gefeiert werden kann, entstehen Notsituationen. Die Diözesanleitung sucht gemeinsam mit den Pfarrgemeinden Wege für diese Situation: Das Bewusstsein der Bedeutung der sonntäglichen Eucharistiefeier soll nicht schwinden. Es soll jedoch dort, wo keine Eu​charistie möglich ist, ein anderer Gottesdienst gefeiert werden, der dem Leben der Chri​sten am Sonntag entspricht. In diesen Gottesdiensten fin​det eine wirkliche Begegnung mit dem Herrn statt: "Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegen​wärtig ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt, er, der ver​sprochen hat: 'Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen' (Mt 18,20)." (Liturgiekonstitution, Art. 7)

Allerdings können diese Gottesdienste weder die Eucharistiefeier ersetzen, noch dürfen sie zu ihr in Konkurrenz treten.

II.
Die sonntägliche Versammlung in der eigenen Pfarrgemeinde 

Vor Einführung regelmäßiger Sonntagsfeiern ohne Priester soll die Messhäufigkeit in den betreffenden Pfarren überprüft werden. Dabei möge die alte kirchliche Praxis des einen Hauptgottesdienstes (als Eucharistiefeier) beachtet werden (vgl. auch die Richt​linien der Dechantenkonferenz zur Messhäufigkeit, in: LDBL 134 (1988) Nr. 116).

Es muss vermieden werden, dass in einzelnen Pfarren regelmäßig, in anderen hingegen sehr selten Eucharistie gefeiert wird. Es ist ein Gebot der Solidarität unter den Pfarrge​meinden, dass Pfarren, die einen oder mehrere Priester haben, zugunsten anderer Ein​schränkungen auf sich nehmen. Obgleich es schwierig werden wird, sollten alle Pfarr​gemeinden sich bemühen, dass nicht die kleinen Pfarrgemeinden allein die Last dieser Notsituation zu tragen haben. Auch kategoriale Gottesdienstgemeinden mögen sich im angesprochenen Sinn solidarisch verhalten.

In unserer stark von Pluralismus, Vereinzelung und Mobilität geprägten Gesellschaft fördert der sonntägliche Gottesdienst wesentlich das Leben und den inneren Zusammenhalt der Gemeinden. 

Auch das Kirchenrecht empfiehlt sehr die Teilnahme an einem Wortgottesdienst (can. 1248 § 2 CIC), wenn die Sonntagspflicht nicht durch die Mitfeier einer Sonn​tags​messe erfüllt werden kann.

III.
Aufgaben aller Pfarrgemeinden

Die besondere Sorge möge dem Eucharistieverständnis und der sinngerechten Feier der Eucharistie gelten. Neben dem Eigenwert dieser Bemühungen ist damit zugleich für den priesterlosen Gottesdienst eine gute Vorbereitung gegeben. In der Folge kann für eine Zeit der regelmäßigen Sonntagsfeier ohne Priester erhofft werden, dass das Ver​lan​gen nach der Feier der Eucharistie nicht verblasst und der Unterschied zwischen Messe und anderen Gottesdienstformen deutlich bleibt.

Das Bemühen aller Pfarrgemeinden gelte auch einer größeren Gottesdienstvielfalt. Wortgottesdienste, Stundengebet und Andachten sollten gerade auch an Wochentagen vermehrt gefeiert werden. Für die Pfarrgemeinden und ihre Prie​ster werden diese Er​fahrungen bedeutsam sein, wenn regelmäßig oder durch plötzlich auftretende Um​stände sonntägliche Gemeinde​gottesdienste ohne Priester eingeführt und von den Pfarrgemeinden angenommen werden sollen.

Empfohlen wird der Dienst eines/einer "Gottesdienst-Verantwortlichen", der/die sich um die verschiedenen liturgischen Dienste sorgt, bei "Aushilfspriestern" als Ansprech​person und KoordinatorIn fungiert und bei sonntäglichen Gottesdiensten ohne Priester mit dem/der GottesdienstleiterIn in Vorbereitung und Durchführung zusammenar​beitet, soferne er/sie nicht selbst die Feier leitet.

IV.
Gestalt des sonntäglichen Gottesdienstes ohne Priester

In der Mitte eines solchen Gottesdienstes steht immer das Wort Gottes und seine Verkün​digung. Ihm zugeordnet ist die Antwort der Feiernden in Gesang und Ge​bet. 

Gestaltung

Bei der Gestaltung sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:

-
Der Gottesdienst wird sorgfältig vorbereitet. 

-
Die Feier wird nach einer als Liturgie der Kirche erkennbaren Ordnung gehalten,
welche die Feste und Zeiten des Jahreskreises berücksichtigt.

-
Es wird die Verbindung der versammelten Gemeinde mit der Gesamtkirche (Diözese, 
Weltkirche) zum Ausdruck gebracht.

-
Die Dienste und Aufgaben werden bei der Feier richtig verteilt, und die Gläubigen haben die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme (Liturgiekonstitution, Art. 28-30).

-
Es werden sonntägliche Feierelemente einbezogen, wie Wort-Gottes-Verkündigung mit 
einer Antwort der Gemeinde, Fürbitten und Elemente, die die Verbundenheit der 
Gemeindeglieder untereinander ausdrücken und fördern (z. B. Musik und Gesang, 
Friedensgruß).

-
Der Gottesdienst unterscheidet sich deutlich von einer Messfeier. 

Predigt

Zur Wort-Gottes-Feier gehört wesentlich eine Predigt. Diesen Dienst können grundsätz​lich auch Laien übernehmen (vgl. can. 766 CIC). Wegen der besonderen Verantwortung dem Gotteswort und der Pfarrgemeinde gegenüber benöti​gen Frauen und Män​ner, die regelmäßig zu diesem Dienst gebeten werden, eine bi​blische, theologische und homi​leti​sche Einführung durch ein abgeschlossenes Theologiestudium bzw. durch biblisch-theologische Kurse im Rahmen der Berufsausbildung. 

Frauen und Männer ohne entsprechende Grundausbildung können den Predigtdienst nur versehen, wenn sie an allenfalls angebotenen diözesanen Predigtsemina​ren teilge​nommen haben und wenn sie für diesen Dienst nachweislich befähigt sind. Gegebenen​falls kön​nen vorhandene Ausbildungen anerkannt werden.

Für Predigten zu besonderen Sachthemen ist eine gediegene Kenntnis dieses Bereiches notwendig (z. B. Familie, Caritas, Entwicklungshilfe).

Damit die Wort-Gottes-Verkündigung nicht zu kurz kommt, soll auch dort, wo wegen fehlender Voraussetzungen keine Predigt gehalten werden kann, das Gotteswort durch eine Meditation oder einen vorbereiteten Predigttext vertieft werden.

Der Predigtdienst wird in der Regel vom/von der GottesdienstleiterIn übernommen, kann aber auch von anderen befähigten Frauen und Männern geleistet werden.

Frage der Kommunionspendung

In der Frage der Kommunionspendung soll ein Weg gegangen werden, der die theologi​schen Bedenken gegen die Kommunionausteilung in gleicher Weise ernst nimmt wie die gewachsene Kommunionfrömmigkeit. Um die zentrale Stellung der Eucharistiefeier zu erhalten und zu fördern, kann die Kommunion gelegentlich, aber nicht regelmäßig ge​spendet werden.

Wortgottesdienste sollen nicht mit Kommunionspendung gehalten werden, wenn am selben Tag eine Messfeier ist. 

Verschiedene Bemühungen sollen mithelfen, die Messfeier in der ihr eigenen Gestalt zu erfahren und den Unterschied zum Wortgottesdienst mit Kommunionspendung erleben zu können:

-
Sach- und stiftungsgemäße Feier der Eucharistie (besondere Sorgfalt in der Gestaltung von Gabenbereitung, Hochgebet, Brotbrechung, Austeilung von primär in der Feier selbst konsekrierten Gaben);

-
Die Liturgiekommission bietet ein Allgemeines Feiermodell an, das in besonderer Weise die Einbindung der Kommunionspendung in die Wort-Gottes-Feier berücksichtigt und den Bezug zur Messfeier herstellt, aus der die eucharistischen Gaben kommen;

-
Immer öfter bewusster Verzicht auf die Kommunionspendung bei gleichzeitigem Bemühen um festliche Gestaltung des Wortgottesdienstes.

V.
Gottesdienstleitung 

Die übertragene Verantwortung für die Pfarrpastoral kommt sinnvollerweise in der Leitung des Sonntagsgottesdienstes zum Ausdruck (z. B. durch den/die PfarrassistentIn). Diese Auf​gabe soll aber nicht nur auf diese eine Person fixiert sein. Fähige Frauen und Männer (ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Ordensleute, Diakon, PastoralassistentIn, Re​ligionslehrerIn, JugendleiterIn) sollen die gemeinsame Verantwortung der Pfarrge​meinde für den sonntäglichen Gottesdienst auch durch die Übernahme des liturgischen Leitungsdienstes verdeutlichen.

Der für die Leitung einer Pfarrgemeinde verantwortlichen Person (Pfarrer, Moderator bzw. PfarrassistentIn) kommt die Aufgabe zu, diese Personen in ihre Aufgabe einzufüh​ren und beim Dienst zu begleiten.

Wesentliche Aufgabe der Gottesdienstleitung ist es, die verschiedenen Dienste im Got​tesdienst zu fördern. Der/Die GottesdienstleiterIn trägt zum sicheren und ruhigen Feierverlauf bei und bemüht sich, die mitmenschliche Verbundenheit der Gemeinde zu ver​tiefen sowie die Nähe Gottes erfahrbar werden zu lassen.

Der/Die GottesdienstleiterIn trägt dazu sonntägliche Kleidung oder ein liturgisches Ge​wand. 

Ausbildung und Beauftragung

Für die regelmäßige Gottesdienstleitung ist die Beauftragung durch den Bischof erfor​derlich und eine entsprechende Einfüh​rung in den Dienst im Rahmen eines diözesanen Ausbildungskurses Voraussetzung. Die Auswahl dieser Personen erfolgt in Absprache mit dem Pfarrgemeinderat, wobei Personen gesucht werden sollen, die von der Pfarrgemeinde angenommen sind, die diesen Dienst gerne übernehmen und die da​für geistlich und fachlich geeignet sind. 

Die Teilnahmebestätigung am diözesanen Gottesdienstleiterkurs enthält mit der Unter​schrift des Bischofs auch die generelle Beauftragung zum Dienst der Gottesdienstlei​tung. Diese bedarf zu ihrer Wirksamkeit aber einer näheren sachlichen und zeitlichen Um​schreibung und der Überreichung durch den zuständigen Pfarrer bzw. Moderator vor der versammelten Gemeinde. Das Mindestalter für GottesdienstleiterInnen entspricht dem der KommunionhelferInnen, 23 Jahre. Die Beauftragung gilt in der Regel für eine bestimmte Pfarre und auf fünf Jahre.

Im Einzelfall kann der Pfarrer bei Bedarf eine geeignete Person mit der Leitung des Gottesdienstes beauftragen. 

VI.
Praktische Hilfen

-"Texte der Liturgischen Kommission Österreichs" Nr. 9, Sonntagsfeier ohne Priester

- Karl Schlemmer, Gemeinde am Sonntag, Herder, Freiburg 1983 -, 3 Bde, Lesejahr A-C

- Materialien des Liturgiereferates

Bei den Bemühungen um einen guten gemeinsamen Weg benötigen wir die gegenseitige Ermutigung und den offenen Aus​tausch auf allen Ebenen. Vieles ist in Bewegung, und es ist nicht klar abzusehen, was unsere Kir​che in dieser Situation gewinnen und was sie verlieren wird. Im Vertrauen auf die blei​bende Wegbegleitung Gottes und auf das ge​meinsame Gehen des Volkes Gottes dürfen wir zuversichtlich sein. Aus diesem Geiste bitte ich alle Ver​antwortlichen in den Pfarren und Dekanaten, in den diözesanen Gre​mien und Ämtern, die Mitverantwortung für die liturgische Sonntagsfeier ohne Priester wahrzunehmen und den Nöten, aber auch den Chancen nachzugehen und sie im Mitein​ander für ein vertieftes kirchliches Leben un​serer Pfarrgemeinden fruchtbar zu ma​chen.

+ Maximilian Aichern, Bischof von Linz
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Diözesane Leitpunkte

für die Erarbeitung einer Gottesdienstordnung von 

zwei oder mehreren Pfarrgemeinden 

Veröffentlicht in den Pastoralamtsinformationen vom September 2000

Präambel

Gottesdienstzahl und Gottesdienstzeiten, Feierformen und Feierorte zwischen mehreren Gemeinden zu ordnen und das Zusammenwirken der personellen Kräfte unter teils stark veränderten Bedingungen zu gestalten, berührt zutiefst das Leben jeder Pfarrgemeinde. Konkrete Ergebnisse einer solchen Neuordnung sind immer auch Ausdruck eines (mehr oder weniger reflektierten) Vorverständnisses von Kirche, Pastoral und Liturgie.

Die vorliegenden diözesanen Leitpunkte sprechen in Fortführung und Konkretisierung der „Diözesanen Rahmenordnung: Liturgische Sonntagsfeier ohne Priester“ (Diözesanblatt Jg 140 (1994 - Art. 3; mit Art. 46 u. 69))  diese Grundfragen an. Sie wurden von der Liturgiekommission mit Zustimmung des Bischofs erarbeitet und werden als diözesaner Orientierungsrahmen für die Regelung von Gottesdienstordnungen vorgelegt.

Es hat sich gezeigt, dass unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen, kirchlichen und pastoralen Bedingungen zwei unterschiedliche Optionen vertreten werden, die beide Wichtiges in Erinnerung rufen:

· Die eine Option geht denkerisch von der Eucharistie aus, deren ekklesiale Bedeutung unersetzbar ist. Ihr Ziel ist deshalb vorrangig die Sicherstellung von Eucharistiefeiern. Dieses Bemühen und der persönliche Einsatz der Priester für den Vorsteherdienst stützen das Bewusstsein von der Eucharistie als Lebensmitte einer christlichen Gemeinde.

Zugleich aber wird möglicherweise der lebendige Kontakt zwischen dem Priester und den Gemeinden erschwert; im Bewusstsein der Menschen kann sich sein Dienst an den Gemeinden auf einen rein sakramentalen und juridisch notwendigen verengen.

(
Die andere Option geht denkerisch von der konkreten Pfarrgemeinde als Gemeinde Jesu Christi aus. Ihre Sorge ist, dass das kirchliche Geschehen der Eucharistie langfristig ohne konkrete Erfahrbarkeit der Gemeinde nicht lebbar ist. Ihr Ziel ist, die dieser schwierigen Situation den Wert und die Würde des gottesdienstlichen Handelns der ganzen Gemeinde zu stärken.

Zugleich aber besteht dabei die Gefahr, dass die kirchenkonstituierende Bedeutung der Eucharistiefeier auf Dauer weniger erfahrbar wird.

Diese beiden Optionen lassen sich in vielen Situationen nicht spannungsfrei versöhnen, obgleich beiden wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. die Punkte 6 und 11). Die Liturgiekommission möchte  ermutigen, sich in Klärungs- und Entscheidungsprozessen gerade von jener Position in Frage stellen und herausfordern zu lassen, die weniger plausibel und auf den ersten Blick weniger zielführend erscheint: Wie können wir als Gemeinde durch unser pastoral-liturgisches Handeln sicherstellen, dass die Schwächen unserer Option bewusst bleiben und die Ziele der jeweils anderen Option nicht verloren gehen? 

Für das richtige Verständnis der folgenden Leitpunkte ist zu beachten: 

Ausgangspunkt und Voraussetzung der Überlegungen ist, dass es das gemeinsame Ziel aller sein muss, auf Dauer die Eucharistie als die dem Sonntag eigene Feier zu sichern und zu fördern.
Leitpunkte

1.
Kann in einer Gemeinde am Sonntag keine Eucharistie gefeiert werden, soll dort ein anderer Gottesdienst stattfinden.

Eine Pfarrgemeinde, die den Herrentag nicht mehr gemeinsam begeht, verliert ihre Mitte. Deshalb ist es sinnvoll und wünschenswert, dass auf jeden Fall die Gemeinde am Sonntag zum Gottesdienst zusammen kommt.


2.
Wichtiger als die Sicherstellung eines reichen Gottesdienstprogrammes ist die Sorge um die Versammlung der Gemeinde um ihren Herrn in der (einen, gemeinsa​men) Eucharistiefeier.

Prinzipiell soll die sonntägliche Eucharistiefeier die ganze Gemeinde versammeln. Die pastoral häufig wünschenswerte Rücksicht auf bestimmte Zielgruppen und Mentalitäten muss sich ggf. in unterschiedlichen Akzentsetzungen an unterschiedli​chen Sonntagen ausprägen.

3.
Die Eucharistiefeier in der Pfarrkirche hat am Sonntag Vorrang vor Eucharistiefeiern in Filialkirchen, Kapellen u.ä. 

Wesentliche Aufgabe der Eucharistiefeier am Sonntag ist, die verschie​denen Ein​zelpersonen und Gruppen zu einer Gemeinde in Christus zu verbin​den. Daher hat die Großgemeinde Vorrang vor den Interessen von Teilgemeinden (Kasual- und Gruppengottesdienste, auch in Altenheimen und Krankenhäusern). Aus​nahmen können sich ergeben, wo sich fak​tisch - etwa um eine Filialkirche - eine zweite Gemeinde gebildet hat. 

4.
Bei notwendigen Änderungen des Gottesdienstprogrammes ist Solidarität der größeren Pfarren zum Schutz der kleineren Pfarren notwendig. Wichtiger als ein reiches "Messangebot" größerer Pfarren ist deshalb die Sicherstellung ei​ner Euchari​stiefeier in jeder Gemeinde.

Dieses Prinzip findet seine objektive Beschränkung natürlich in der Größe des Kir​chen​raumes, die häufig in größeren Pfarren eine zweite Eucharistiefeier notwendig macht. 

5.
Wichtiger als die idealen Gottesdienstzeiten einer Gemeinde sind zumut​bare Gottesdienstzeiten für alle Gemeinden.

Dies gilt nicht nur dann, wenn ein Priester für mehrere Gemeinden verantwortlich ist, sondern auch für das Miteinander in den Seelsorgsräumen.

6.
Grundsätzliche Entscheidungen stehen an, wenn in mehreren Gemeinden jeweils mehrere Sonntagsgottesdienste gefeiert werden, aber nur ein Priester zur Verfügung steht.

Wenn man sich entscheidet, an jedem Sonntag zumindest eine Messe in jeder Gemeinde zu feiern, kann leichter erfahren werden, dass die Eucharistie Mitte und Quelle des Lebens der Gemeinde ist. 

Wo der Priester an einem Sonntag jeweils die Gottesdienste nur mit einer Gemeinde feiert, wird der lebendige Kontakt im Umfeld der Sonntagsgottesdienste erleichtert und geistlicher Vollzug ohne Hektik gefördert.

7.
Vor der Entscheidung, am Sonntag statt einer Messe eine Wort-Gottes-Feier vorzusehen, sind die zumutbaren Möglichkeiten für eine priesterliche Aushilfe auszuschöpfen.

Bei langfristig bekannter Notwendigkeit gehört dazu die Beratung und Abstimmung im Seelsorgeraum und auf der Dekanatskonferenz, bei kurzfristig auftretender Notwendigkeit gehört dazu die Rückfrage beim Dechanten.

8. 
Im Blick auf die sonntägliche Eucharistiefeier ist die persönliche Beziehung zur Gemeinde keine zentrale Voraussetzung zur priesterlichen Mithilfe. 

Alle Priester sollen nach ihren Möglichkeiten zu regelmäßiger und gelegentlicher Aushilfe am Sonntag bereit sein. Dabei ist eine personale Beziehung zwischen Gemeinde und Priester angemessen, hilfreich und anzustreben. Eine angemessene Gottesdienstkultur setzt jedoch eine grundlegende kommunikative Befähigung voraus.

9.
Um einer geistlichen Überforderung vorzubauen darf keine Gottesdienstordnung vorsehen, dass ein Priester mehr als drei Eucharistiefeiern (incl. Vorabendmesse) vorstehen muss.

Die Einhaltung dieser Vorschrift des can. § 2 CIC ist nicht nur Selbstschutz des einzelnen Priesters, sondern auch Akt der Solidarität mit anderen Priestern.

10.
Damit keine ungeistliche Hektik aufkommt, darf der zeitliche Abstand der Gottesdienst-Beginn-zeiten, die von derselben Person geleitet werden nicht zu kurz sein.

Als ein Minimum sind mindestens 75 Minuten zuzüglich Wegzeit anzusetzen. Doch ist es durchaus denkbar, dass im Blick auf die konkreten Umstände sowie die persönlichen Möglichkeiten auch längere Abstände festgelegt werden. Es ist anzustreben, dass die Gemeinden Verständnis für diesbezügliche Wünsche bzw. Vorgaben der Priester entwickeln.

11.
Grundsätzlich ist auch zu klären, wie zu handeln ist, wenn kurzfristig eine Sonntagsmesse möglich ist, obwohl langfristig eine Wort-Gottes-Feier geplant werden musste.

Wo dann die Wort-Gottes-Feier gefeiert wird, kann kein Zweifel an der Wertschätzung der Mitarbeit von Laien für eine lebendige sonntägliche Versammlung der Gemeinde aufkommen.

Wo die Messe – unter weitestgehender Integration der geleisteten Vorbereitung – gefeiert wird, kann kein Zweifel über die besondere Bedeutung der sonntäglichen Eucharistiefeier aufkommen.

12.
Bei einzelnen Festen, die besonders von der Eucharistie geprägt sind (z. B. Fronleichnam, aber auch Gründonnerstag), ist eine gemeinsame Feier mehrerer Pfarren sinnvoller, wenn sonst in einer Gemeinde keine Eucharistie stattfinden kann. 

Zu beachten ist auch, dass z. B. eine Fronleichnamsprozession ohne Eucharistiefeier nicht erlaubt ist. Gegebenenfalls kann natürlich die Feier des Fronleichnamsfestes mit der Prozession auf den Sonntag vorher oder nachher verschoben werden. Lösungen mögen im Seelsorgsraum überlegt und abgesprochen werden. 

13.
Da die Liturgie zu den Grundvollzügen der Kirche gehört, ist es wünschenswert, dass in jeder Pfarre zumindest an einem Ort (Pfarr-, Filialkirche oder Kapelle) täglich Gottesdienst gefeiert wird.

Kirchen sind zuerst Gottesdiensträume, die davon leben, dass in ihnen gebetet und gefeiert wird. Jede noch so kleine Gottesdienstgemeinschaft handelt stellvertretend für die ganze Gemeinde. Dies gilt auch, wenn keine Eucharistie gefeiert wird. 

14.
Es ist anzustreben, dass in allen Gemeinden neben der Eucharistiefeier auch andere Gottesdienstformen – vor allem auch an den Werktagen – gepflegt werden.

Viele dieser Gottesdienste (Stundenliturgie, Wort-Gottes-Feiern, Andachten) können auch von Laien geleitet werden. Die Hochschätzung anderer Gottesdienstformen wird sich allerdings auch darin zeigen, dass diese nicht nur von Laien, sondern auch von Priestern mitgefeiert und fallweise geleitet werden.
Hinweise für Gottesdienstübertragungen

(Aus: Linzer Diözesanblatt 143 (1. Jänner 1997) Nr. 5)

Die Liturgiekommission und die Hörfunkkommission haben den folgenden Texte beraten und seine Veröf​fentlichung empfohlen. 

A)
Gottesdienstübertragungen im ORF/Radio

Radiogottesdienste sind ein pastoraler Dienst einer Gemeinde für die Hörerinnen und Hörer. Dabei sind besonders jene im Blick, denen es wegen ihrer besonderen Le​benssituation nicht oder nicht mehr möglich ist, die Sonntagsmesse in der Ge​meinde mitzufeiern.

Der ORF nimmt durch die Übertragung von Gottesdiensten in einem wichtigen Be​reich sei​nen gesetzlichen Auftrag wahr, die Bedeutung der Katholischen Kirche "angemessen zu berücksichtigen" (Rundfunkgesetz §2(3)). Er versteht dieses Pro​grammangebot auch als wichtigen Dienst an Hörerinnen und Hörern in unserer konkreten gesellschaftlichen Wirk​lichkeit. Der Sonntagsgottesdienst ist die meist​gehörte Sendung des Programm​be​reichs Religion (fast 700 000 Hörer/-innen all​sonntäglich).

Bewerbung

Pfarrgemeinden können sich um eine Übertragung ihrer Sonn- oder Feiertagsmesse im Ra​dio bewerben (Radio Österreich 2, von 10.00 - 11.00 Uhr). Die Bewerbung ist zu richten an: Liturgiereferat (Pastoralamt, Kapuzinerstraße 84, 4021 Linz; Tel.: 0732/7610-3121).

Im Vordergrund steht dabei das Glaubenszeugnis der Übertragungsgemeinde. Be​son​dere Anlässe und Jubiläen sind in der Regel kein Grund für eine Übertragung.  Die Gottes​dienste im Jahresablauf sollen einen Querschnitt durch die verschie​denen Ge​staltungs​möglichkeiten eines Gottesdienstes geben und werden daher von der Abtei​lung Religion im Hörfunk nach den Vorschlägen der einzelnen Diöze​sen koordiniert. Den Hörerinnen und Hörern soll auch vermehrt die Möglichkeit geboten werden, mit Vertretern der übertragen​den Gemeinde nach der Messfeier telefonischen Kontakt auf​zunehmen (wie dies bei Über​tragungen im Fernsehen be​reits üblich ist).

Kriterien für eine Bewerbung

-
Bereitschaft, auf die Besonderheiten einer Gottesdienstübertragung Rücksicht zu neh​men

-
GEMEINDE: Fähigkeit, die Gemeindeteile der Liturgie in der heute vorgegebenen Weise der aktiven Teilnahme zu vollziehen

-
GOTTESDIENSTLEITER, LEKTOR/INN/EN, KANTOR/INN/EN: kommunikativ, ge​eignete Stimme und  Aussprache, bei Gesang Treffsicherheit

-
MUSIK (Chor, Orgel, andere Instrumente): Sicherheit in der Darbietung, ausge​gliche​ner Klang, reine Stimmung; bei der Bewerbung soll ein aktuelles Tondoku​ment des Chores bei​gelegt werden. Das Medienreferat ist bei einer Aufnahme gerne behilflich (Herr Heinz Stricker, Tel.: 0732/7610-3880).

-
INHALTLICHES KONZEPT: Vorschlag von Möglichkeiten (Akzente) der Gestal​tung durch die betreffende Gemeinde, jedoch ohne Nennung von Terminen (z. B. mu​si​kali​sche Cha​rakteristik; besondere Trägergruppe, Schwerpunkt aus dem Kirchen​jahr)

Auswahl der Pfarren

Aus der Diözese Linz werden jährlich etwa sechs Gottesdienste übertragen. Diözese und Landesstudio benennen unter Einbindung der Liturgiekommission gemein​sam die Pfarren für die vorgesehenen Termine. 

Verantwortliche

FÜR DIE GOTTESDIENSTGEMEINDE: Pfarrer oder Kirchenrektor

FÜR DIE DIÖZESE LINZ:


-
Hörfunk: P. Dr. Berthold Mayr, Geistlicher Assistent der Hörfunkkommission


-
Liturgie: Mag. Johann Stockhammer, Liturgiereferent


-
Kirchenmusik: Mag. Anton Reinthaler, Kirchenmusikreferent

PROGRAMMVERANTWORTUNG: 


-
ORF/Radio, Hauptabteilung Religion;


-
ORF/Abteilung Religion im Landesstudio Oberösterreich: Mag. Alfred Pittertschatscher 

Programm

Pfarren, die für eine Übertragung ausgewählt wurden oder auf Anfrage zugesagt haben, er​halten ein Formblatt, mit dem zwei verschiedene Gestaltungsvorschläge (Musik) ein​zurei​chen sind. Die endgültige Gestaltung des Gottesdienstes wird zwi​schen Pfarre, Li​turgie- u. Kirchenmusikreferenten und ORF unter Berücksichti​gung des gesamtösterreichischen Übertragungsprogramms vereinbart.
Terminplan für Übertragungen im jeweils folgenden Kalenderjahr

-
Einreichen der Bewerbungen bis Mitte April

-
Auswahl der Pfarren mit Terminzuteilung bis Ende Mai

-
Einsendung von zwei musikalischen Gestaltungsvorschlägen zum vereinbarten Gottesdiensttermin bis Ende Juni an das Liturgie- / Kirchenmusikreferat im Pastoralamt

-
Endgültige Festlegung des Programms durch die gesamtösterreichische Koordi​nie​rung im Oktober

-
Verständigung der Pfarre durch das Landesstudio

-
Verpflichtende Teilnahme von Gottesdienstleiter, LektorInnen und dem/der Kir​chenmu​sikverantwortlichen an einem Einführungsgespräch im Landesstudio (im Übertragungsjahr) 

-
Erstellung aller freien Texte und Einsendung derselben bis drei Wochen vor der Übertra​gung an das ORF-Landesstudio, das die Texte an den Geistlichen Assi​stenten der Hörfunkkommission weiterleitet (ORF-Landesstudio Oberösterreich, z. Hd. Herrn Mag. Alfred Pittertschatscher, Europaplatz 3, 4010 Linz, Tel.: 0732/6900/24260).

Finanzen

Da es sich bei Rundfunkübertragungen um die Erfüllung des Programmauftrags des ORF handelt - sie sind also keine "Werbe- oder Belangsendungen" - , bezahlt der ORF den Ge​meinden eine pauschale Spesenabgeltung, die sich je nach Auf​wand derzeit von S 2.000,-- bis S 4.000,-- bewegt.

B)
Gottesdienstübertragungen im Fernsehen

Die Übertragungen im österreichischen Fernsehen sind zahlenmäßig wesentlich weniger als im Hörfunk. Diese Zurückhaltung hat ihre Ursache vorrangig im An​liegen nicht vergessen zu lassen, dass die persönliche, unmittelbare Teilnahme an einem Gottes​dienst nicht durch die mittelbare Teilnahme über das Medium Fern​sehen ersetzt wer​den kann.

Das ORF/Fernsehen überträgt jährlich sechs Gottesdienste, davon jeweils drei aus Wien und drei aus einem anderen Bundesland, zum Teil in Zusammenarbeit mit dem ZDF. Darüber hinaus werden  aus besonderen Anlässen fallweise Gottes​dienste übertragen. So ist unsere Diözese ungefähr alle sie​ben Jahre an der Reihe, drei Gottesdienste zu über​nehmen. Diese werden aus prakti​schen und aus Ko​stengründen meist aus einer Pfarre übertragen. Die Auswahl der Pfarren er​folgt in Absprache mit der Diözese durch den ORF. 

Anfragen von Privatsendern

In den letzten Monaten wurde durch ein Münchener Produktionsstudio bei einigen Pfar​ren wegen der Erstellung eines musikalischen Ortsbildes (Musikkassetten) und damit in Ver​bindung wegen einer möglichen Übertragung eines Fernsehgot​tesdienstes ange​fragt.

Das Studio plant, für den Übertragungszeitraum eines Jahres ein "Paket" von Pfarr​gemein​den zusammenzustellen, die für die Übertragung eines Fernsehgottes​dienstes geeignet sind. Dieses Paket soll dann Fernsehanstalten zum Kauf an​gebo​ten werden. 

Da hier kommerzielle Interessen im Vordergrund stehen, bedarf es einer sorgfälti​gen Prü​fung solcher Anfragen. Es wird dringend empfohlen, vor Unterzeichnung von Verträgen die Rechtsstelle der Diözese (Herr Dr. Herbert Preis, Diözesanfinanz​kammer, Tel.: 0732/79800-1402; Urheberrechts-, Verwertungs- und Honorarfra​gen, etc.) und in liturgi​schen Belangen das Liturgiereferat (Herr Mag. Johann Stock​hammer, Tel.: 0732/7610-3120) zu kontaktieren.

-
Nach vorliegenden Informationen ist es noch gänzlich unsicher, ob deutsche (private) Fern​sehanstalten dieses Projekt übernehmen. Daher sind viele wesent​liche Fragen noch offen, da sie Gegenstand der Verhandlungen zwischen Studio und Fernsehanstalten sein werden (Nutzungsrechte, Honorare etc.). 

 

-
VOR EINER ZUSAGE FÜR EINEN FERNSEHGOTTESDIENST IST IN DIESEM WIE IN JEDEM ÄHNLICH GELAGERTEN FALL DIE ZUSTIMMUNG DES BISCHÖFLICHEN OR​DINARIATES EINZUHOLEN, da der Diözesanbischof (auch und gerade) für Gottes​dienste verantwortlich ist, die medial übertra​gen werden.

Richtlinien für KommunionhelferInnen 

Aus: Linzer Diözesanblatt 130 (1984) S. 81f.

Bereits am 22. Dezember 1969 hat die hl. Kongregation für die Sakramente dem Bischof von Linz (für drei Jahre) gemäß Instruktion „Fidei custos“ vom 30. 4. 1969 die Vollmacht erteilt, Laien die Kommunionspendung zu gestatten; die Eingabe erfolgte damals auf Grund eines Votums der Dechantenkonferenz (LDBI. 1969, Art. 16). Die Sakramentenkongregation hat am 29. 1. 1973 mit der Instruktion „Immensae caritatis“ (abgek. IC) „über die Erleichterung des Kommunionempfanges bei bestimmten Anlässen“ (LDBI. 1973, Art. 63) die Ortsordinarien ermächtigt, „geeignete Personen die Erlaubnis zu erteilen, im Einzelfall oder für eine bestimmte Zeit oder wenn nötig auch auf Dauer sich selbst und anderen Gläubigen die Kommunion zu reichen sowie Kranken ins Haus zu bringen“.

Der mit 27. November 1983 in Kraft getretene Codex luris Canonici nennt in Can. 910 neben den ordentlichen Spendern der Eucharistie (Bischof, Priester, Diakon) in § 2 auch außerordentliche Spender der Eucharistie, die der Bischof gemäß Can. 230 § 3 bei gegebener Situation beauftragen kann.

Auf der Basis gesamtkirchlicher Weisungen sind die folgenden Richtlinien eine Neufassung der bisherigen diözesanen Bestimmungen (vgl. LDBI. 1970 Art. 16 und LDBI. 1977 Art. 143):

· Der Kommunionhelferdienst ist ein besonderer und eigenen Liturgischer Dienst, der im gemeinsamen Priestertum aller Getauften gründet. (Allgemeine Einführung in das Römische Messbuch, Art. 68). Er entspricht dem konziliaren Kirchen- und Liturgieverständnis (II. Vaticanum, Lumen gentium, Art. 33).

· Die Aufgabe des Kommunionhelfers ist zu verstehen als ein Dienst an der Eucharistie und als ein Dienst für die Gläubigen. Dem entsprechen zwei Grundhaltungen des Kommunionspenders: Ehrfurcht vor der Eucharistie und Dienstbereitschaft gegenüber der Gemeinde. Daher sollen die zu diesem Dienst vorgeschlagenen Personen wegen ihres Glaubens und ihrer christlichen Lebensführung in der Gemeinde allgemein geachtet sein. Menschliche Reife und Treue zur Kirche sind selbstverständliche Voraussetzung. (Vg. LDBL. 1970 Art. 16, Pkt. 3.)

· „Damit die Gläubigen, die ... am Mahl des Herrn teilzunehmen wünschen, diese sakramentale Hilfe und Tröstung nicht entbehren müssen, hielt es der Papst für angezeigt, außerordentliche Spender einzuführen“ (IC). Damit bei der Feier der Messe genügend Zeit bleibt für die Verkündigung des Wortes Gottes, für die Feier der Eucharistie und insbesonders für die Besinnung und die Danksagung nach der Kommunionspendung, soll die Kommunionspendung nicht zu lange Zeit in Anspruch nehmen. Dazu ist es notwendig, dass für jede Pfarre Kommunionhelfer beauftragt und diese regelmäßig eingesetzt werden. Ihre Zahl soll so groß sein, dass abgewechselt werden kann.

· Die Beauftragung umfasst folgende Aufgaben:

-
Innerhalb der Messe darf der Kommunionhelfer die heilige Kommunion vor allem austeilen, wenn die Zahl der Kommunikanten groß ist, oder wenn dem Zelebranten das Austeilen der Kommunion schwer fällt. Wird die Kommunion unter beiden Gestalten ausgeteilt, reicht er den Kelch.

-
Außerhalb der Messe darf der Kommunionhelfer den Gläubigen und sich selbst die Kommunion reichen, z. B. bei priesterlosen Wortgottesdiensten, bei denen gegebenenfalls die Kommunion gespendet wird. 

-
Der Kommunionhelfer kann weiters – wenn kein Priester zur Verfügung steht – zur eucharistischen Anbetung das Allerheiligste mit Ziborium oder Monstranz aussetzen. Den Segen darf er jedoch nicht erteilen.

-
Der Dienst des Kommunionhelfers soll besonders die Teilnahme der Kranken an der (sonntäglichen) Eucharistiefeier der Pfarrgemeinde ermöglichen; gegebenenfalls auch in Form der Wegzehrung (Can. 911§ 2). Daher gehört es zu seinen besonderen Aufgaben, die Eucharistie den Kranken zu bringen.

· Priester und Diakone als ordentlichen Kommunionspender sollen sich bewusst bleiben, dass sie durch den Einsatz von Kommunionhelfern nicht der Verpflichtung enthoben sind, auch selber den Gläubigen die heilige Kommunion zu reichen, vor allem den Kranken. (Vgl. IC, Pkt. VI.)  Priester, Diakone sowie Kommunionhelfer sollen die Messe, in der sie die Kommunion austeilen, auch selbst mitfeiern. Dies entspricht dem Verständnis der Eucharistie als gemeinschaftliche Feier.

· Die Auswahl der Personen, die dem Bischof vorgeschlagen werden, liegt beim zuständigen Seelsorger (Pfarrer, Krankenhaus-Seelsorger ...) in der Regel nach zustimmender Beratung im Pfarrgemeinderat. Die Entscheidung über die Beauftragung liegt beim Bischof. Die Ausübung dieser Beauftragung erfolgt im Einvernehmen mit dem zuständigen Seelsorger. Im entsprechenden Gesuch sind die vorgesehenen Personen mit Name, Geburtsdatum, Anschrift, Beruf, Stand und evt. mit Tätigkeit im kirchlichen Bereich dem Bischöflichen Ordinariat zu melden. 

· Als außerordentliche Spender nennt das Kirchenrecht den beauftragten Akolythen und andere gemäß Can. 230 § 3 zu diesem Dienst beauftragte Gläubige. Ordensangehörige und in der Pastoral hauptamtlich Tätige sollen sinnvoller Weise vornehmlich zur Beauftragung vorgeschlagen werden. Die Zahl der beauftragten Männer und die Zahl der beauftragten Frauen soll in etwa ausgewogen sein (vgl. LDBL. 177, Art. 143). Das Mindestalter für die Beauftragung beträgt in unserer Diözese 23 Jahre.

· Eine Voraussetzung für die Beauftragung ist die Teilnahme an einem diözesanen Einführungskurs. Solche Kurse werden regelmäßig, vor allem vor der Advent- und Fastenzeit im Linzer Diözesanblatt ausgeschrieben.

· Die Beauftragung erfolgt durch den Bischof, und zwar in der Regel für fünf Jahre und für eine konkrete Pfarre oder Aufgabe. In einem Schreiben an die betreffende Pfarrgemeinde wird die offizielle Beauftragung zur Kommunionspendung mitgeteilt. Die Überreichung des Beauftragungsdokumentes erfolgt im Auftrag des Bischofs durch den zuständigen Seelsorger vor der versammelten Gemeinde. Es wird empfohlen, bei diesem Anlass  auch ein Wort über die Bedeutung der liturgischen Dienste zu sagen.

· Für das Ordenshaus kann unter den gleichen Voraussetzungen Oberen, die nicht Priester sind, und Oberinnen der Orden oder deren Stellvertretern diese Erlaubnis gegeben werden (vgl. IC, Pkt. V.).

· Priester, die einen Gottesdienst leiten, können im Einzelfall, wenn es notwendig erscheint und ein beauftragter Kommunionhelfer nicht zu erreichen ist, auch nicht beauftragte Personen zur Kommunionspendung mit einem eigenen Segen (vgl. IC. II) beauftragen.

· Die Beauftragten tragen zur Kommunionspendung sonntägliche Kleidung bzw. Talar und Rochett, Ordensangehörige ihr Ordenskleid.

· Beauftragten Kommunionhelfern wird empfohlen, liturgisch-spirituelle Weiterbildungsangebote für Kommunionhelfer zu besuchen (z. B. Einkehrtage, Exerzitien, liturgische Kurse ...).
Diözesanbischof Maximilian Aichern hat diese Richtlinien am 27. März 1984 in Kraft gesetzt.
Dienstübernahme von LektorInnen im Rahmen einer Sonntagsmesse 

Der Dienst des Lektors und der Lektorin in der Liturgie

-
Der Lektor (Frau, Mann, Jugendliche) hat die Aufgabe, in der liturgischen Versammlung das Wort Gottes zu verkünden, indem er die nicht-evangelischen Schriftlesungen vorträgt. Er übt dabei einen „wahrhaft liturgischen Dienst“ aus (Liturgiekonstitution, Art. 29). Der Lektor dient am „Tische des Gotteswortes“ und „reicht das Wort des Lebens“. Christus selbst spricht durch ihn zu seinem Volk. 

-
Die Berechtigung zu seiner Aufgabe empfängt der Lektor grundlegend durch die Sakramente der Taufe und Firmung. Durch sie nimmt er teil am gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen.

-
Weil die Kirche aus dem Wort Gottes lebt, trägt auch der Lektor durch seinen Dienst dazu bei, dass eine christliche Gemeinde aus dem Wort der Schrift gestärkt und zu einem Leben aus dem Glauben geführt wird. 

-
Der besondere Dienst des Lektors verdeutlicht die Verpflichtung aller Christen, das Wort Gottes zu verkünden und zu bezeugen. Er bringt auch zum Ausdruck, dass die ganze versammelte Gemeinde, einschließlich des Zelebranten, vor Gott hörend versammelt ist. 

-
Der Lektor hat in der Eucharistiefeier eine eigene Aufgabe. Er soll daher seinen Dienst auch dann ausüben, wenn Diakone oder Priester anwesend sind (vgl. Allgemeine Einführung in das Römische Messbuch (= AEM), Art. 66).

-
„Da die Gläubigen beim Hören der Schriftlesungen deren lebendige Kraft erfahren sollen, ist es notwendig, dass Lektoren für die Ausübung ihres Dienstes geeignet und gut vorbereitet sind“ (AEM Art. 66; vgl. CIC 231-§1). Dabei geht es vor allem um eine geistliche (biblische und liturgische) Vorbereitung; aber auch eine technische Schulung ist notwendig (Pastorale Einführung in das Messlektionar, Art. 55).

-
Der Lektor ist bereit, sich regelmäßig auf seinen Dienst vorzubereiten. Er bemüht sich, die Liturgie und das Wort der Schrift zu verstehen und daraus zu leben.

-
In allem sei der Lektor darauf bedacht, die Aufmerksamkeit der Hörer auf das Wort Gottes zu lenken. Alles, was von diesem ablenkt, wie schlechter Vortrag, unpassende Kleidung, schlechte Haltung beim Ambo u. a., ist zu vermeiden. 

-
Die Lektoren werden normalerweise vom zuständigen Seelsorger nach Rücksprache mit dem Pfarrgemeinderat oder dem Fachausschuss Liturgie berufen.

-
Die Verantwortlichen in der Pfarre sorgen für die Einführung der Lektoren in ihren Dienst sowie für deren Weiterbildung. Die Dekanatslektoren und die Mitarbeiter des Liturgie-Referates im Pastoralamt sind bereit, diese Aufgabe mitzutragen.

-
Die Zahl der Lektoren soll nicht zu gering sein. So wird der einzelne nicht überfordert und zudem wird deutlich, dass der Gottesdienst ein Anliegen aller ist. 

-
Neben den Schriftlesungen kann es auch Aufgabe des Lektors sein, die einzelnen Bitten des Fürbittgebetes und der Psalmen zwischen den Lesungen vorzutragen. Der Lektor kann weiters Texte zur Kyrie-Litanei, den Eröffnungs- und Kommunionvers oder Meditationstexte zur Kommunion und zur Besinnung vortragen. Festtage können dadurch ausgezeichnet werden, dass der Lektor miteinzieht und das Lektionar gut sichtbar trägt.

-
Der Lektor trägt eine Kleidung, die dem Anlass der Feier entspricht.

-
Neben der besonderen Beauftragung von Lektoren durch den Bischof ist es empfehlenswert, auf pfarrlicher Ebene den „Dienstantritt“ neuer Lektoren öffentlich – entsprechend der Bedeutung des Dienstes – zu begehen. Im Rahmen einer sonntäglichen Messfeier werden die neuen Lektoren vorgestellt. Sie erklären sich bereit, den Dienst des Lektors zu übernehmen. Im Folgenden wird eine Feierhilfe zur Gestaltung dieser Dienstübernahme angeboten.

Feiervorschlag für die Dienstübernahme
Die öffentliche Dienstübernahme kann im Bewusstsein der Gläubigen die Bedeutung des Gotteswortes und des Lektorendienstes vertiefen. Diesem Anliegen will der vorliegende Feiertext dienen.

Es ist sinnvoll, dass neue LektorInnen am Beginn des Gottesdienstes gemeinsam mit Priester und MinistrantInnen einziehen. Zur ersten Lesung kann jene Schriftstelle aus dem Buch Ezechiel gelesen werden, die den neuen Lektoren als sichtbares Zeichen für ihre Dienstübernahme überreicht wird. Nach der Predigt treten die LektorInnen vor und stellen sich gut sichtbar im Altarraum auf. 

Nach der Predigt – hinführende Worte (etwa:)

P
Liebe Pfarrgemeinde!

Wir alle haben durch die Taufe und die Firmung den Auftrag erhalten, die Frohe Botschaft in unserem Leben zu verkünden und zu bezeugen. Die Messfeier am Sonntag ist der Mittelpunkt der Glaubensverkündigung für jeden einzelnen und für die gesamte Gemeinde. Alle tragen diese Feier mit, jeder und jede auf seine und ihre Weise. Manche aus unserer Pfarre sind dankenswerter Weise bereit, beim Gottesdienst einen besonderen Dienst zu übernehmen.

Liebe Lektorinnen, liebe Lektoren!

Ich danke euch für die Bereitschaft, in unseren Gottesdiensten das Wort der Schrift vorzutragen. Ihr übernehmt einen wichtigen Dienst am Wort Gottes und am Glauben der Gemeinde. Durch euch wird deutlich, was Aufgabe jedes Christen ist: die Frohe Botschaft zu verkünden- Ich bitte euch nun, eure Bereitschaft zu bekunden, in unserer Pfarre den Dienst des Lektors und der Lektorin zu übernehmen.

Bereitschaftserklärung

Ein/e LektorIn erklärt stellvertretend für alle neuen die Bereitschaft zum Dienst.

Lieber Herr Pfarrer, liebe Pfarrgemeinde!

Wir sind bereit, den Dienst des Lektors un d der Lektorin auszuüben. Wie wollen uns bemühen, das Wort Gottes gut vernehmbar und getreu vorzutragen, damit seine Kraft in den Herzen der Menschen sich auswirke. 

Segensgebet

P
Gütiger Gott.

In deinem Sohn hast du das Wort des Lebens gesandt, um uns Menschen das Geheimnis deiner Liebe zu enthüllen. Segne unsere Schwestern und Brüder, die von nun an den Dienst des Lektors und der Lektorin in unserer Gemeinde ausüben werden. Erleuchte sie, dass sie dein Wort in sich aufnehmen und von ihm geformt werden. Gib, dass sie es treu und zuverlässig verkünden. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn.

A
Amen

Liebe Lektorinnen und Lektoren!

Als sichtbares Zeichen für die Übernahme des Dienstes überreiche ich euch ein Wort der Schrift aus dem Buch Ezechiel. In besonderer Weise gilt für jeden Lektor, was hier Gott, zu Ezechiel sagt: „Nimm alle meine Worte, die ich dir sage, mit deinem Herzen auf. Geh zu den Söhnen (und Töchtern) deines Volkes und sprich zu ihnen: So spricht Gott, der Herr“.  

Ich danke euch für die Bereitschaft und wünsche zu diesem wichtigen Dienst Gottes Segen.

Überreichung des „Schriftwortes“

Fürbitten

Unser Herr Jesus Christus ist Mensch geworden, damit alle Menschen die Wahrheit erkennen und durch ihn gerettet werden. Zu ihm lasst uns rufen:

-
Erfülle die (neuen) Lektorinnen und Lektoren mit deinem Geist, wenn sie in der Feier des Gottesdienstes dein Wort verkünden.

-
Schenke allen, die in deiner Kirche die Frohe Botschaft verkünden, die Kraft zur Offenheit, die Liebe zur Wahrheit und die Demut, sich von deinem Wort formen zu lassen.

-
Hilf allen die wegen ihres Glaubenszeugnisses benachteiligt oder verfolgt werden.

-
Stärke uns alle im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, damit Menschen durch unser Zeugnis den Weg zu dir finden.

Herr Jesus Christus, deine Worte sind Wege in das Leben. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. 
Inhaber (Verleger), Herausgeber: Liturgiereferat der Diözese Linz. F. d. I. v.: Dir. Josef Wiener, Hersteller: Hausdruckerei des Pastoralamtes; alle: Kapuzinerstr. 84, 4020 Linz. Verlags- und Herstellungsort: Linz  
Haltungen bei der Gemeindemesse

Die Haltung bei der Gemeindemesse, Eine Orientierung

„In der Liturgie handelt es sich zuerst nicht um Gedanken, sondern um Wirklichkeit. Und nicht um vergangene Wirklichkeit, sondern um gegenwärtige, die immer aufs Neue geschieht, an uns und durch uns geschieht; um Menschenwirklichkeit in Gestalt und Handlung. Die aber bringt man nicht nahe, indem man sagt: Sie ist damals entstanden und hat sich so und so entwickelt. Auch nicht, indem man ihr irgendwelche Lehrgedanken unterlegt. Sondern indem man hilft, an der leibhaftigen Gestalt das Innere abzulesen; am Leib die Seele; am irdischen Vorgang das Geistlich-Verborgene.“ (Romano Guardini)

Von der Bedeutung der Haltungen

„Eine einheitliche Körperhaltung aller Versammelten ist ein Zeichen ihrer Gemeinschaft und Einheit; sie drückt die geistige Haltung und Einstellung der Teilnehmer aus und fördert sie“. (Allg. Einführung in das Messbuch, Nr. 20)

Für die gemeinschaftliche Feier der Liturgie sind gemeinsame Körperhaltungen von großer Bedeutung:

-
Der Mensch soll auch seine Leibhaftigkeit in die Feier einbringen und seine innere Stimme durch die äußere Haltung ausdrücken und fördern.

-
Der Leib des Menschen in seinen verschiedenen Möglichkeiten des Ausdrucks ist daher das erste und wichtigste Symbol in der gemeinsamen Feier der Liturgie.

-
Die Körperhaltungen sind an und für sich unmittelbar verständlich. Weil durch sie aber nicht nur menschliche, sondern auch spirituelle Werte ausgedrückt werden, soll der religiöse Sinn der Haltungen hin und wieder erschlossen werden. – So wird z. B. das Stehen seit dem christlichen Altertum mit der Auferstehung Christi in Verbindung gebracht, was über den anthropologischen Sinn des Stehens hinausgeht.

Von der Ordnung bei den Haltungen

Die allgemeine römische Ordnung für die Messe:

Die Haltung bei der Messe ist nach römischem Brauch das Stehen. Man sitzt aber zu den Lesungen, dem Antwortgesang, der Homilie, zur Gabenbereitung und zur Stille bei der Kommunion. Zum Einsetzungsbericht soll man knien, wenn nicht Platzverhältnisse, große Teilnehmerzahl oder andere vernünftige Gründe daran hindern. (Vgl. Allgemeine Einführung in das Messbuch, Nr. 21)

Die diözesane Orientierung für die Messe

In manchen Belangen weicht die eigene Tradition von der römischen Ordnung ab.

-
Man steht zur Eröffnung (wenigstens bis nach dem Gruß des Priesters), zum Halleluja und Evangelium, zum Glaubensbekenntnis und zu den Fürbitten, zum Vater unser und Friedensgruß und zum Auszug.

-
Das Stehen zum Gloria und zur Präfation soll angestrebt werden.

-
Zum Einsetzungsbericht soll man beim Knien bleiben. 

-
Beim Segen zur Entlassung kniet oder steht man. 

Hinweise

-
Innerhalb einer Gemeinde soll die Körperhaltung unbedingt gleich sein, innerhalb der Diözese soll die Einheitlichkeit angestrebt werden. 

-
Gäste mögen sich nach der Haltung der jeweiligen Gemeinde richten.

-
Sind Änderungen beabsichtigt, soll man zunächst in den Sinn einführen und jedes Reglementieren vermeiden. Durch die Körperhaltungen ist ja der Mensch unmittelbar betroffen, sodass er auch gegenüber Änderungen, die ihm nicht einsichtig sind, empfindlich ist. 

-
Notwendige Abweichungen von der üblichen Haltung, (z. B. durch ältere Menschen) sind natürlich möglich.

-
Man soll anstreben, dass die jeweiligen Haltung rechtzeitig eingenommen wird. Z.B.: Man soll nach dem „Amen“ des Gabengebetes aufstehen und nicht erst zum „Der Herr sei mit euch“ oder „Erhebet die Herzen“; man erhebt sich sofort nach dem „Amen“ der Doxologie und nicht erst während der Einleitung zum Vater unser. 

-
Steht man zum Gloria, soll man auch zum Tagesgebet stehen.

-
Das Halleluja ist dem Evangelium zugeordnet, weshalb man sich bereits zum Halleluja erhebt. 

-
Steht man zur Präfation, soll man auch zum Sanctus stehen.

-
Bei der vom Chor gestalteten feierlichen Eucharistiefeier (etwa mit einer „lateinischen Messe“) wird man sich bei zu langen Musikstücken niedersetzen.
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Kleidung für liturgische Dienste

Informationen, Anregungen und Fragen zum Umgang mit einer offenen Situation

Zusammenstellung: Arbeitskreis "Liturgische Kleidung" im Auftrag der diöze​sanen Liturgiekommission; Kontakt​stelle: Pastoralamt, Liturgiereferat; Diözese Linz, Kapuzinerstraße 84, 4021 Linz; Tel. 0732/7610-3121 - 1996

Vorbemerkungen - Informationen

a)
Geschichtlicher Rückblick

Im frühen Christentum gab es noch keine liturgische Kleidung. Als das Christen​tum Reichs​religion wurde und die Kleriker den Rang von Staats​beamten bekamen, erhielten sie das Recht, Amtsinsi​gnien und höheren Ständen vorbehaltene Klei​dungsstücke zu tra​gen. Litur​gische Kleider waren zunächst kaum von Profange​wändern zu unterscheiden. 

Durch die Völkerwanderung änderte sich die Kleidung (Hose, Leibrock), der Kle​rus blieb im Alltag und in der Liturgie bei der alten römischen Kleidung: langes Untergewand (Tunika) und Überge​wand (Toga, Dalma​tik), woraus sich Albe und Messgewand entwic​keln. Durch den zunehmenden Re​präsentati​onscharakter des Gottes​dienstes (seit Kon​stantin), durch die Tren​nung von Klerus und Laien und mit Hilfe alt​testamentlicher Be​schrei​bung priesterlicher Gewänder werden li​turgi​sche Klei​der zunehmend kostbarer (Ornat) und als eigene Gewänder über die Alltagsklei​dung an​ge​legt. Manche Kleidungs​stücke verlieren ihren Klei​dungscharak​ter, werden zu Schmuckstücken, zu Auszeich​nungen des inzwischen hieratisierten Amtsträ​gers. 

Die Kasel als Obergewand wird seit dem 12. Jhdt. zum "Bildträger". Sie verweist mit den Symbolen und auch mit dem in dieser Zeit aufkom​menden Farbkanon auf das Geschehen am Altar. Dies hatte zur Folge, dass sich ihr Gewandcharakter seit dem 14. Jhdt. immer mehr reduzierte. 

b)
Neutestamentliche Gewandsymbolik

Einerseits werden alttestamentliche Kultkategorien mit ihrer Symbolik generell abge​lehnt, ande​rerseits gibt es eine reiche neutestamentliche Gewandsymbolik (z. B. Gleich​nisrede vom hochzeitli​chen Gewand - Mt 22; Berühren des Gewandes Jesu - Lk 5; Das weiße Gewand Jesu bei der Ver​klärung - Mk 9 und bei der Himmelfahrt; das Bild des Pau​lus: Anzie​hen Chri​sti - Gal 3, Röm 13, Eph 4; Tragen des weißen Ge​wandes - an vielen Stellen der Offenbarung: Das weiße Gewand ist hier das Ein​heits​gewand der himmlischen Liturgie. Alle tragen es, die vor dem himmli​schen Thron erscheinen dürfen - 22,14; das Waschen des Gewandes und die weiße Farbe sind Anspielungen auf die christliche Taufliturgie (siehe Taufkleid!).

c)
Bedeutung der Kleidung in der heutigen Gesellschaft und für die einzelne Person

Der Mensch will in seiner Einmaligkeit und Freiheit ernst genommen werden und dies auch durch die Kleidung ausdrücken. Dadurch wird es zunehmend schwierig, zwischen Alltags- und Fest​tagskleidung zu unter​scheiden. Kleiderordnungen wer​den nicht mehr allgemein an​genommen. Dies bedeutet für die Liturgie, dass der Graben zwischen dem Kleidungs​verhalten der Leute und ei​ner festgelegten li​turgi​schen Kleidung größer ge​worden ist.

Die Kleidung hilft der Person sich auszudrücken und sie selbst zu sein. Das Ge​wand ist eine Membran zwischen innen und außen und beeinflusst daher die Mit​teilun​gen, die Si​gnale ... der Person. Die Aus​richtung der Kleidung auf die Einzel​person führt dazu, dass das Gewand vor allem be​quem und zweck​mäßig sein soll. 

d)
Konziliares Gottesdienstverständnis

Die ganze liturgische Versammlung trägt den Gottesdienst. Alle Mitfei​ernden sind kraft der Taufe ver​antwortlich für die Glaubensfeier und üben in ihr einen wirk​lich liturgi​schen Dienst aus. Sie haben ver​schiedene Aufgaben und nehmen in unterschiedlicher Weise an der Feier teil. Daher spricht man auch von einer ge​gliederten Feiergemein​schaft. 

Dieses Gottesdienstverständnis hängt aufs Engste zusammen mit dem Kirchenbild des wan​dern​den Gottesvolkes (mit der Betonung der allen Getauften eigenen und gleichen Würde) und dem Bild vom Leib Christi (mit dem Akzent auf den unter​schiedlichen Aufga​ben inner​halb der Kirche). Im Gottesdienst wird sichtbar, wie eine Gemeinde sich als Kirche versteht: ob die unterschiedli​chen Ämter und Dienste das Ge​meinsame und das Gegenüber in gesun​der Spannung zueinander halten, oder ob die unterschiedlichen Auf​gaben mehr das  Tren​nende bekräftigen und ver​festigen.

Die liturgische Kleidung kann die verschiedenen Aufgaben verdeutlichen und mithel​fen, in das Ge​heimnis der Feier vorzudringen, kann aber auch traditions​bedingte Gräben zwischen Gemeinde und Dienstträger bestäti​gen.

Verwendete Literatur:

-
Albert Gerhards, Geschichte-Gegenwart-Perspektiven, in: Casula, Ausstellungskatalog, Köln 1992, S. 86ff.

-
Werner Hahne, Kleidung im Gottesdienst, in: Gottesdienst 27(1993)145-147.156f.172f.180f. (vgl. S.155: Auf 2 Min.

Anregungen und Fragen zum Umgang mit einer offenen Situation

I
Grundlegende Orientierung

a)
Die Diskussion um die liturgische Kleidung hat vor allem zwei Ur​sachen: 

-
die für die Entfaltung der liturgischen Dienste verant​wortliche konziliare Li​turgie​re​form;

-
die sich verändernde pastorale Situation, die dazu führt, dass Laien vermehrt li​turgi​sche Leitungs​aufga​ben übernehmen (z. B. die Begräbnisleitung, die Lei​tung von sonntäglichen Wort-Gottes-Feiern).

Weil das konziliare Kirchen- und Liturgieverständnis besondere li​tur​gische Dienste für Laien er​mög​lichte, ergibt sich von hierher ein Orientie​rungsrah​men für das Gespräch über die li​turgische Kleidung. 

Die Taufe schließt alle Christen zusammen zum Volk Gottes, das die Sendung Jesu Chri​sti durch die Geschichte entfaltet. Vor aller Aus​fal​tung ein​zelner Dienste steht die funda​mentale Zusam​mengehörig​keit aller, die ge​mein​same Würde, die ihren Wurzel​grund im Anteil aller Getauften am Heilswerk Christi hat. In den Feiern des Glaubens wird diese innere Verfasstheit des Gottes​volkes sicht​bar. Wie sich die Kirche versteht, so feiert sie auch Litur​gie.

b)
Bei der Suche nach Möglichkeiten für eine gute Weiterentwick​lung ist der biblische Be​fund zu be​ach​ten: "Denn ihr alle, die ihr auf Chri​stus getauft seid, habt Christus (als Ge​wand) ange​legt" (Gal 3,27). Ausgangspunkt für jede Gestaltung gottesdienstlicher Klei​dung  ist demnach die allen ge​meinsame Christusförmigkeit.

c)
Die liturgische Kleidung ist ein Moment in der vielfältigen Zeichen​handlung Got​tes​dienst, das hilft, das Tun der Versammelten zu deu​ten. Änderungen im Selbstverständnis derer, die miteinander Gottesdienst feiern, berühren auch das vertraute Zeichen "liturgische Kleidung". 

II.
Anthropologische, psychologische und gesellschaftliche Aspekte

a)
Die Kleidung beeinflusst das persönliche Befinden, sie unterstützt bzw. behindert un​sere Kom​muni​kation. Das gilt auch für die liturgi​sche Kleidung. Sie hat demnach Einfluss darauf, ob der (die) Träger/-in seine (ihre) Rolle angemes​sen wahrnehmen kann. 

b)
Die Gottesdienstteilnehmer/-innen kennen li​turgische Gewänder in der Regel nur bei Prie​stern, Dia​konen und Ministrant/-inn/-en. Sie verbinden damit häufig - bewusst oder unbe​wusst - ein vor​konzi​lia​res Liturgieverständnis: die eigent​lich Li​turgie-Feiernden sind die Träger liturgischer Kleidung, nicht aber die ganze versammelte Gemeinde. 

Auch Priester und Diakone hat die selbstverständli​che Verwendung der liturgischen Ge​wänder geprägt. 

III.
Anregungen zur Verwendung

a)
Es ist sinnvoll, durch entsprechend bewußte Verwendung der li​turgi​schen Kleidung das Ver​bin​dende zu betonen, 

z. B:

-
Das liturgische Kleid soll nach Möglichkeit nicht nur vom Got​tesdienstleiter (von der Gottes​dienst​leiterin) allein getragen wer​den. Die be​sonderen Dienstträger können eben​falls liturgi​sche Kleidung verwenden, vor allem wenn sie während des gesamten Gottes​dienstes im Altar​raum sind.

-
Es wird ermutigt, einfache liturgische Kleidung zu entwickeln und in entspre​chen​der Stück​zahl für die Pfarre zu besorgen. So kön​nen die be​sonderen Dienstträ​ger, oder bei gottesdienstli​chen Fei​ern im kleinen Rah​men (z. B. Taufe ei​nes Schulkindes), alle Mitfei​ern​den, ein solches Kleid tragen.

b)
Die Größe und die Art der Gottesdienstgemeinde sowie der Feier​raum sind bedeutsame Kri​te​rien für das Anlegen liturgischer Klei​dung:

-
Je festlicher der Anlass und je größer die Feiergemeinde desto eher ist liturgi​sche Klei​dung ange​bracht. 

-
Je mehr sich die Mitfeiernden menschlich wie geistlich verbunden fühlen, desto mehr kann das Zei​chen der Kleidung zurücktreten. 

-
Bei sehr geringer inneren Verbundenheit der Gemeinde ist es wichtig, dass erkenn​bar wird, wer den Gottesdienst leitet.

-
Je ungeklärter die Raumsituation ist ( z. B. weil keine liturgischen Orte festgelegt sind; vgl. Friedhof), desto notwendiger sind andere Orientierungshilfen, wie etwa die Klei​dung. 

-
Man beachte auch den Raumcharakter: Nicht für jeden Raum eignet sich dieselbe Klei​dung.

c)
Bei der Begräbnisleitung soll ein liturgisches Kleid getragen werden. In seiner Form soll es nicht zu un​terschiedlich sein.

Es ist Rücksicht zu nehmen 


- auf eine klare Unterscheidung zur Gewandung von Be​gräbnisrednern,


- auf die Erwartungen der Leute.

IV.
Anregungen zur Gestaltung

a)
Die Kleidung soll schön und schlicht sein: "Schönheit und Würde der liturgischen Klei​dung sollen nicht durch eine Anhäufung von Schmuck und Verzierung er​reicht werden, son​dern durch die Aus​wahl des Stoffes und seine Form." (Allgemeine Einführung in das Messbuch 306) 

b)
Es ist sinnvoll und empfehlenswert, die liturgischen Farben zu be​rücksichti​gen. Al​lenfalls ver​wen​dete Symbolik soll einfach sein, das liturgi​sche Geschehen verdeutlichen und vor allem an der Vorder​seite der Kleidung angebracht werden.

c)
Die Kleidung soll sich abheben von Kleidern und Amtszeichen, die den ge​weihten Amts​trä​gern vor​behalten sind (Stola, Kasel, Pluviale, Dal​matik).

d)
Es ist zu überlegen, wieweit die zivile Kleidung von der liturgischen Kleidung bedeckt werden soll (von der völligen Überkleidung bis zur nur teilweisen Kenntlichmachung).

e)
Um in der Suche nach angemessener liturgischer Kleidung voran​zukommen, sind ver​ant​wort​bare Experimente nötig. 
So z. B.


-
in Richtung stark zurückgenommener Kleidung (wie etwa Schals, Tücher) bzw./und in Richtung Umhang,


-
für unterschiedliches Gewand für Frauen und Männer,


-
wie die liturgischen Farben angemessen berücksichtigt werden können.

V.
Abschließende Hinweise

Die hier angeführten Kriterien wollen bei der Entscheidung behilflich sein und bei Ver​wen​dung li​turgi​scher Kleider Orientierung bieten.

Ob liturgische Kleidung getragen werden soll, möge in der Pfarrge​meinde (z.B. im Fachaus​schuss für Li​turgie, im PGR) besprochen werden. Diese Diskussion kann auch beitra​gen, den Gottesdienst der Kir​che besser zu verstehen.

Es wird gebeten, Meinungen zu dieser Orientierungshilfe und prakti​sche Erfahrungen (aus Ge​sprächen mit der Gemeinde; aus der Ver​wendung liturgischer Kleidung; Fotos) dem Litur​giereferat im Pasto​ralamt mitzuteilen.
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